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Entkriminalisierung der privaten 

Seenotrettung 

 

Die Europäische Union hat als oberste Prämisse den Schutz und die Würde des 

Menschen zu wahren. In diesem Sinne ist es die Pflicht der EU als 

Wertegemeinschaft, hilfesuchenden Menschen Sicherheit und Perspektiven zu 

bieten. 

Die Lage im Mittelmeer ist dramatisch: Laut dem Portal statista ertranken hier 

zwischen 2016 und 2019 etwa 12.500 Flüchtlinge und Migranten. Besonders 

allein reisende Minderjährige wagen sich noch immer auf die gefährliche 

Überfahrt nach Europa. Diejenigen der Flüchtenden, die das Festland 

erreichen, kommen in sog. „Aufnahmezentren“ unter, wo sie unter zum Teil 

unzumutbaren hygienischen Bedingungen verweilen müssen. Beispielsweise 

sind seit Jahresbeginn über 12.000 Bootsflüchtlinge an der italienischen Küste 

gelandet- viele warten noch darauf, dass ihr Asylantrag bearbeitet und 

genehmigt wird. 

Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es keine einheitliche europäische 

Flüchtlingspolitik. Dies spiegelt sich wider in der öffentlichen Kritik und 

Kriminalisierung einer Mehrzahl von EU-Staaten zur Rettung von in Seenot 

geratenen Flüchtenden. Die EU hatte bis März 2019 durch den Marineeinsatz 

„Sophia“ Geflüchtete aus dem Mittelmeer gerettet. Das Programm „Sophia“ 

besteht aus einem Flottenkontingent verschiedener Staaten der EU. Neben 

Geflüchteten werden zudem kriminelle Schleusernetzwerke 

(„Schlepperbanden“) bekämpft. Das Programm scheiterte an einem 

Interessenskonflikt über die Weiterverteilung der Flüchtlinge. Dies äußerte sich 

durch eine Verlegung der Einsatzflotte durch das italienische Oberkommando in 

Gebiete, durch die keinerlei Flüchtlingsrouten verlaufen. Somit folgte eine 

Aussetzung der Verlängerung der Mission „Sophia“ im März 2019 aufgrund der 

offenen Verteilungsfrage. Flüchtende werden derzeit zum Großteil nur von 

privaten Initiativen aus Seenot gerettet. Dies wird erschwert oder unter Strafe 

gestellt. 

Der verheerende Brand auf Moria hat eine neue Dynamik der europäischen 

Asyl- und Migrationspolitik ausgelöst und die EU zum Handeln gezwungen. 

Rausgekommen ist der Migrationspakt, der von der Kommission als Neustart 

proklamiert wird, jedoch aus unserer Sicht keinesfalls eine Wende des Status 

Quo bedeutet. Eine solidarische Verteilung von Geflüchteten findet dabei leider 

keine Erwähnung mehr. Dafür sind Abschiebungen das Credo der Stunde. Weil 
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insbesondere auch staatliche Seenotrettung durch diesen Migrationspakt nach 

wie vor in weite Ferne gerückt wird, ist umso dringlicher, dass die EU ihre 

Kriminalisierung der privaten Seenotrettung schnellstmöglich aufgibt, um 

Raum für humanitäre Hilfe zu schaffen. 

Zusätzlich müssen auch Initiativen wie z.B. Mare Liberum, die wichtige Arbeit 

durch Aufklärung und das Aufdecken von Menschenrechtsverletzungen leistet, 

entkriminalisiert werden. Dies betrifft auch die bloße Weitergabe von 

Informationen über die sich allgemein im Mittelmeer befindlichen Boote und 

Schiffe. 

Es darf nicht sein, dass die EU im Sinne einer Wertegemeinschaft diejenigen 

kriminalisiert, die ihr Leben für Notleidende einsetzen. Immer wieder setzten 

die Länder am Mittelmeer durch Bußgelder die Boote von privaten 

Seenotrettern fest. Der an dieser Stelle betriebene Bürokratismus kostet ganz 

konkret Menschenleben. Hinzu kommen Ressentiments der Küstenbewohner in 

Italien und Griechenland, die sich vermehrt gegen private Seenotretter 

organisieren und diese zum Teil mit Gewalt einschüchtern. 

Selbst Deutschland, das sich als Vorreiter in der Aufnahme von Asylsuchenden 

sieht, spielt in der Seenotrettung ein doppeltes Spiel: Einerseits befürwortet es 

die Rettung und Unterstützung von Flüchtlingen. Andererseits wurden erst 

kürzlich vom Verkehrsministerium die Sicherheitsauflagen für private 

Bootsbesitzer derart verschärft, dass diese zwangsweise bei der Rettung mit 

einem Bußgeld bestraft werden. 

Wir fordern mit sofortiger Wirkung die Entkriminalisierung der privaten 

Seenotrettung durch die EU-Staaten. Die EU muss sich von ihrem Status der 

Doppelmoral lösen: Als Wertegemeinschaft, die menschliche Würde und das 

Wohl des Menschen an erster Stelle sieht, darf sie nicht die Augen vor dem 

Leid der Flüchtenden schließen. Denn diese leben zum Teil unter prekären 

Bedingungen auf Schiffen, auf denen sie wochenlang ausharren müssen. 

Gleiches gilt auch für die Sicherheit und Würde der Flüchtlinge, die auf dem 

Festland in den „Aufnahmezentren“ ein elendes Dasein fristen. 

Auch Deutschland muss in der Seenotrettung aus seiner defensiven Haltung 

hervorkommen: Wir fordern die deutsche Regierung dazu auf, eine deutliche 

Stellungnahme für die private Seenotrettung zu beziehen und diese 

gemeinsam mit den anderen EU-Staaten zu entkriminalisieren und zu 

erleichtern. 


